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28. ARCHITEKTUR

28.1 Studiengänge

- Fachhochschulstudiengang Architektur mit den Studien¬
richtungen Architektur (Hochbau) und Landespflege.

In beiden Studienrichtungen kann sich der Student nach dem
Grundstudium, das bereits spezifische Lehrveranstaltungen
für beide Richtungen umfaßt, nach Neigung und Eignung für
bestimmte Vertiefungsfächer entscheiden. Die Vertiefungs¬
richtungen können für die Architektur mit den Fächern Ent¬
werfen, Baukonstruktion, Städtebau und Baubetrieb beschrie¬
ben werden.

Für die Landespflege sind hier vorgesehen die Fächer Grün¬
flächen- und Freiraumplanung, Landschaftsplanung und Tech¬
nik des Garten- und Landschaftsbaues.

- Service-Veranstaltungen:
der Fachbereich Architektur bietet im Rahmen der Studien¬
pläne Lehrveranstaltungen für den Fachbereich Bautech¬
nik (FB 8) und das Fach Haushaltswissenschaften (FB 6)
an.

28.2 Personal/Arbeitsgebiete

Alle Fächer des Fachbereichs sind in Arbeitsgebiete ge¬
gliedert, die den Grundlagenfächern sowie den Studien¬
schwerpunkten entsprechen.

Architektur:

Arbeitsgebiet: Grundlagen
Arbeitsgebiet: Baukonstruktion und Tragwerkslehre
Arbeitsgebiet: Baubetrieb
Arbeitsgebiet: Entwerfen
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Landespflege:
Arbeitsgebiet: Grundlagen
Arbeitsgebiet: Technik
Arbeitsgebiet: Entwerfen und Planung
Arbeitsgebiet: Baubetrieb

Der Fachbereich hat 22 Hochschullehrerstellen und 5 Stellen
nichtwiss. Personal. Der Aufbau der Landespflege ist noch
nicht abgeschlossen.

28.3 Mittelfristiger Ausbau

Zur Betreuung der neuen Einrichtung Lehrpark im Rahmen
der Landespflege sind dringend die Stellen von zwei nicht¬
wissenschaftlichen Mitarbeitern erforderlich.

28.4 Weitere Perspektiven

28.4.1 Durch die bisher für die Landespflege vorgesehenen 6 Fach¬
hochschullehrerstellen ist der Bedarf nicht gedeckt. Nach
Ermittlungen unter Verwendung der jetzigen Studentenzahlen
und der beantragten endgültigen Studienordnung sind mindes¬
tens noch zwei weitere FHL-Stellen notwendig.

28.4.2 Der Fachbereich Architektur strebt die Aufnahme der Studien¬
richtung "Städtebau und Regionalplanung" an. Für die Studien¬
richtung Bautechnik, Architektur und Landespflege wird ein
Aufbaustudium "Baubetrieb" geplant, da diesem Fach erheb¬
liche Bedeutung in der Praxis von graduierten Ingenieuren
zukommt.

28.4.3 Zur Abdeckung der Aufgaben in den praxisnahen Fachhoch¬
schulstudiengängen sowie dem geplanten Aufbau sind die in
der nachstehenden Tabelle aufgeführten Stellenerweiterun¬
gen erforderlich.
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ARCHITEKTUR

Arbei tsgebiet itellen-
art

HH 79 Mittelfristiger

Ausbau

Weitere

PerspektivenIst Soll

Grundlagen
H 4

H 3

FHL 3 3

W. M.

n.w.M. 2 2

Konstruktions¬
und Tragwerk¬
lehre

H 4

H 3

FHL 5 5

W." M.

n.w.M. 1

Baubetrieb

H 4

H 3

FHL 2 2 1 x

W. M.

n.w.M. 1 x

Entwerfen
H 4

H 3

FHL 6 6

w. M.

n.w.M. 1 1 _ 2

x für Aufbaustudium Baubetrieb
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ARCHITEKTUR

Arbei tsgebiet Stellen¬
art

HH 79 Mi ttelfristiger
flu c ha Iinu b ua u

Weitere

Porcnplft"! upnrCi b \J c l\ L 1 VCII
T #•4.ist C TT1 1bO 1 1

Landespflege H 4

H 3

FHL 2 6 2

W. M.

1 V
2 X

Dekanat

H 4

H 3

FHL

w. M.

n.w.M. 1 1 1

H 4

H TXI J

FHL

w. M.

n.w.M.

H 4

TT -)ri J

FHL

W. M.

n.w.M.

x Betreuung des beantragten Lehrparks


	Seite 164
	Seite 165
	Seite 166
	Seite 167

